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Béatrice-Anne Kintzinger, LL.M. 

Avocate au Barreau de Paris

Béatrice-Anne Kintzinger berät im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht. Sie vertritt deutsch- und englischsprachige 

Unternehmen sowie deren Tochtergesellschaften vor allen französischen Arbeitsgerichten, insb. zum Thema 

Restrukturierung. 

Dr. Christine Beneke

Rechtsanwältin

Dr. Christine Beneke berät und begleitet deutsch- und französischsprachige Unternehmen im Vertrags- und Insolvenzrecht 

sowie bei Unternehmenskäufen. Sie vertritt unsere Mandanten zudem in Rechtsstreitigkeiten vor den deutschen Gerichten.

Gordian Deger, LL.M.

Rechtsanwalt | Mediator 

Gordian Deger berät seit vielen Jahren umfassend im deutschen und französischen Vertrags- und Wettbewerbsrecht. Er 

vertritt unsere Mandanten vor deutschen und französischen Gerichten und ist als Mediator tätig.

Dominique Cherpin

IMF Promosalons | Le Dom GmbH | Taxalis GmbH

Dominique Cherpin ist Mitgeschäftsführer von Villafrance sowie Geschäftsführer verschiedener Tochtergesellschaften in 

Deutschland und Frankreich und betreut ausgewählte M&A Projekte.

Unsere Referent:innen



• Arbeitsrechtliche Restrukturierung der Tochtergesellschaft außerhalb einer Insolvenz 

(Versetzungen, Kurzarbeit, Kündigungen) 

• Verfahren, Risiken und Kosten einer sogenannten Massenkündigung

• Kündigung/Anpassung der Verträge Ihrer französischen Tochtergesellschaft – 

Chancen und Risiken 

• Ad-hoc-Verwalter, Schlichtungs- und Rettungsverfahren als taugliche Instrumente zur 

Restrukturierung? 

• Insolvenz oder Schließung der Tochtergesellschaft 

• Haftung des Geschäftsführers  

• Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft

Unsere Themen



Tochtergesellschaft in Frankreich mit 60 Mitarbeitern; seit Jahren Notlage und absehbare 

Schwierigkeiten für die Zukunft, die jetzt zum Handeln nötigen; Muttergesellschaft führt jedes Jahr 

erneut Liquidität zu; kann und will nicht weitermachen (mit weniger als 50 MA wird es einfacher)

Handlungsoptionen hängen immer von verschiedenen Faktoren ab:

• Weitere Planung für den französischen Markt

• Beziehungen zu Geschäftspartnern

• Kosten und Haftungsrisiken

• Reputation

• Autonomie

• Streikgefahr / Insolvenzantrag

Einführung / Prämisse 



• Streik

• Insolvenzantrag

• Strafanzeigen und Drohung von Insolvenzverwaltern und Politik

• Mitarbeiter müssen « mitgenommen werden »

• Typische Fragen:

 Wann kann alles abgeschlossen sein?

 Welche Rückstellungen müssen wir bilden?

 Können wir den Prozess von Deutschland aus steuern?

Einleitende Gedanken zu einer Restrukturierung



Restrukturierung der Tochtergesellschaft 

außerhalb der Insolvenz

Arbeitsrecht



Von der « partiellen Arbeitslosigkeit » zur « partiellen Tätigkeit »

Activité partielle (max. 12 Monate) bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die den Arbeitgeber dazu zwingen, die Tätigkeit 

vorübergehend einzustellen und die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer zu verkürzen 

Activité partielle longue durée „APLD“ : Achtung Sinn und Zweck (und TV)

Ziel der Kurzarbeit = betriebsbedingte Kündigungen vermeiden 

TV prüfen; ansonsten R.5122-1 des frz. Arbeitsgesetzbuches

• Im Normalfall: Nur für Mitarbeiter, die einer « messbaren » Arbeitsdauer unterliegen

• Seit Corona: Leitende Angestellte höchster Stufe, VRP, Jahrespauschalen

Kollektive Maßnahme (wenn auch individuelle Umsetzung), die einer Genehmigung der Präfektur (durch die 

Arbeitsaufsichtsbehörde) nach entsprechendem begründeten Antrag bedarf, dafür aber finanziell unterstützt wird

Mitarbeiter bekommen idR 70 % ihres Bruttostundenlohns (ca. 84 % des Nettos) und können woanders arbeiten

Beispiel: 

35 Stundenwoche ; lediglich 20 Stunden gearbeitet = 15 Stunden entschädigt

39 Stundenwoche; lediglich 20 Stunden gearbeitet = « nur » 15 Stunden entschädigt

Alternative Kurzarbeit?



Sog. BLOCK A = bei jeder ordentlichen Kündigung

Wenn die Kündigung begründet ist:

• Gehalt während der Kündigungsfrist

• Urlaubsabgeltungsanspruch

• Kündigungsentschädigung:
Die für den Mitarbeiter Günstigere zwischen der

• tarifvertraglichen Kündigungsentschädigung: Berechnungsmodalitäten 

variieren je nach Tarifvertrag, der Anspruch entsteht meistens ab einem 

Jahr Betriebszugehörigkeit

• oder  der gesetzlichen Kündigungsentschädigung, seit Ende 2017:

 Der Anspruch entsteht bereits ab 8 Monaten ununterbrochener 

Betriebszugehörigkeit

 1/4 des Monatsgehalts pro Betriebszugehörigkeitsjahr für die ersten 

10 Jahre; 1/3 des Monatsgehalts ab dem 11. Jahr

• Frei von Steuern und Sozialabgaben bis zu 87.984 € für 2023 

• Ggfs.: CSP / congé de reclassement / weitere Begleitmaßnahmen

Kosten der Restrukturierung bzw. Kündigungen



Sog. BLOCK B = Risiko vor Gericht im Falle einer Klage

Wenn die Kündigung unbegründet ist = Risikokosten, im Falle einer Klage

 i. d. R. Schadensersatz wegen unbegründeter Kündigung und keine 

Wiedereinstellung 

Bisherige Rechtslage: Der Schadensersatz wurde von den Richtern im freien Ermessen 

festgelegt.

Nur ein Maßstab: Eine Untergrenze von 6 Monaten für Mitarbeiter mit mehr als 2 Jahren 

Betriebszugehörigkeit, die von größeren Betrieben (über 10 Mitarbeiter) entlassen 

wurden

Problem: Unvorhersehbarkeit – große Schwankungen zwischen den  verschiedenen

Gerichten



Seit Ende 2017:

Deckelung des Schadensersatzes L.1235-3 des frz. Arbeitsgesetzbuches

• Die Untergrenzen variieren je nach Größe des Betriebs.

• Die Obergrenzen gelten für alle Unternehmen gleich: bis zu 20 Monatsgehälter 

nach 29 Jahren.



Aber:

Urteile von Arbeitsgerichten stellen diese Deckelung in Frage!

• Artikel 24 der europäischen Sozialcharta und Artikel 10 des ILO-

Übereinkommens Nr. 158 setzen eine adäquate Entschädigung voraus.

• Direkte Anwendung des ILO-Übereinkommens Nr. 158 in Frankreich wurde 

bereits 2006 bestätigt: Urteil CNE vom 29.03.2006 der Sozialkammer des 

Kassationshofes

Neu Ära der Rechtsunsicherheit: Bisher haben die Arbeitsgerichte in Troyes, 

Amiens, Lyon, Grenoble, Angers, Agen, Forbach, etc. die systematische

Anwendung der Deckelung abgelehnt.



• Stellungnahme des Kassationshofes 

am 17. Juli 2019: Die Deckelung ist 

gültig.

• Jedoch geben einige Arbeitsgerichte

keine Ruhe: Grenoble am 22. Juli

2019 und Troyes am 29. Juli 2019 

haben erneut die Deckelung nicht

angewendet. 

• Berufungsgericht Reims und Paris in 

Oktober und November 2019: Die 

Deckelung ist gültig… je nach Fall. 

• Erfahrung seitdem: Alles eine Frage

der Argumente.



Die Begründung der Restrukturierung

Welche Umstände rechtfertigen eine Restrukturierung ?

Der Kündigungsgrund 

• darf nicht in der Person des Arbeitnehmers liegen (« motif non inhérent à la personne du salarié »).

• muss aus dem Abbau oder der Umwandlung der Arbeitsstelle oder aus einer vom Arbeitnehmer 

abgelehnten wesentlichen Veränderung des Arbeitsvertrages herrühren.

• muss auf einer der 4 folgenden Ursachen beruhen:

 Wirtschaftliche Schwierigkeiten 

 Technologische Veränderungen 

 Notwendige Umstrukturierung, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten 

 Tätigkeitseinstellung



Seit 2016 klarere Definition der wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch Eingrenzung des 

Beobachtungszeitraums: 

Ein deutlicher  Auftrags- oder Umsatzrückgang wird festgestellt, sofern er im 

Vergleich zu demselben Zeitraum im Vorjahr vorliegt. 

Größe des 
Unternehmens

Beobachtungszeitraum

< 11 Arbeitnehmer 1 Quartal

≥ 11 Arbeitnehmer
< 50 Arbeitnehmer

2 aufeinanderfolgende Quartale

≥ 50 Arbeitnehmer
< 300 Arbeitnehmer

3 aufeinanderfolgende Quartale

≥ 300 Arbeitnehmer 4 aufeinanderfolgende Quartale



Auch andere Wirtschaftsindikatoren werden berücksichtigt:

• Betriebsverluste

• Verschlechterung der Liquiditätslage

• Verschlechterung des Bruttobetriebsergebnisses, etc.

Seit Sept. 2017: Die Begründung muss nur noch die französischen Unternehmen 

betreffen

 Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten müssen nicht mehr den gesamten 

Tätigkeitsbereich der Gruppe betreffen, zu welchem das Unternehmen gehört, 

sondern nur das Unternehmen selbst oder eventuelle französische 

Schwesterunternehmen

 Es reicht theoretisch aus, wenn die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 

selbst, bzw. eventueller französischer Schwesterunternehmen aufrecht erhalten 

werden soll



• Sozialauswahl: Bereits ab der 1. eventuellen Kündigung

• Suche nach Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten (« recherche de 

reclassement »), konzernweit aber lediglich in Frankreich

• Auswahl bzw. Anwendung der richtigen sog. Begleitmaßnahme: « Contrat de 

sécurisation professionnelle » (« CSP ») oder « Congé de reclassement »

 Ausschlaggebend ist die EU- und weltweite Belegschaft

 Auswirkung auf Kosten

Etappen der Restrukturierung



• Anhörung der Personalvertretung? 

• Unterschied zwischen « petit licenciement collectif » (2 bis 9) 

und « grand licenciement collectif » (ab 10)

• Sozialplan: « PSE » (Plan de sauvegarde de l’emploi)

• Vorsicht: Besonderer Kündigungsschutz für sog. geschützte

Mitarbeiter



Kleine Restrukturierung: 1 bis 9 Mitarbeiter sind innerhalb von 30 Tagen betroffen

Große Restrukturierung: Ab 10 Mitarbeiter innerhalb von 30 Tagen

• NB: Ausdehnung des ausschlaggebenden Zeitraums für Unternehmen mit mehr als 50 

Mitarbeitern:

 Zeitraum der letzten 3 und der kommenden 3 Monate: Jede neue Kündigung aus 

wirtschaftlichen Gründen, die innerhalb einer Frist von 3 Monaten beabsichtigt ist, löst die 

Anwendung der Vorschriften zur großen Restrukturierung aus, wenn die Kündigung von 

insgesamt mehr als 10 Arbeitnehmern in den 3 davor aufeinander folgenden Monaten 

ausgesprochen worden ist, ohne die Zahl von 10 Arbeitnehmern innerhalb einer Frist von 30 

Tagen erreicht zu haben. 

 Zeitraum des letzten Kalenderjahres und des ersten Quartals des aktuellen Kalenderjahres: Jede 

neue Kündigung, die innerhalb des ersten Quartals eines Jahres aus wirtschaftlichen Gründen 

beabsichtigt ist, löst die Anwendung der Vorschriften zur großen Restrukturierung aus, wenn die 

Kündigung von insgesamt mehr als 18 Arbeitnehmern im letzten Kalenderjahr ausgesprochen 

worden ist, ohne den Vorschriften der großen Restrukturierung zu unterliegen.



NB: Anwendungsbereich des Kündigungsschutzes in Frankreich

• Unabhängig von der Mitarbeiteranzahl

• Voraussetzung: Vorliegen eines unbefristeten Vertrages

Verfahren: Versetzung und/oder Kündigung



Versetzung aus betriebsbedingten Gründen

Liegt die Begründung vor? 

Ja

• Angebot per Einschreiben mit Rückschein

• 1 Monat Bedenkfrist für den Mitarbeiter (oder 15 Tage bei Insolvenz)

• Wenn der Mitarbeiter binnen 1 Monat nicht antwortet wird der Vertrag

entsprechend geändert

• Wenn er ausdrücklich ablehnt: Betriebsbedingte Kündigung

Nein

• Risiko der de facto unbegründeten Kündigung des Arbeitsvertrags

• Alternative: Verhandlung einer Aufhebung? Mobilitätsklausel? 



Kündigung von weniger als 10 Mitarbeitern:

• Wenn das Unternehmen Personalvertreter bzw. einen Conseil social et économique hat, 

dann muss diese Instanz vorab angehört werden. Die Stellungnahme muss innerhalb

eines Monats abgegeben werden, wobei die Dauer von der Gesamtbelegschaft abhängt.

• Kein Sozialplan

• Keine Begleitmaßnahmen außer CSP / Congé de reclassement

• Einzel-Vorgespräche mit den Mitarbeitern

• Information der Arbeitsaufsichtsbehörde

• + ggfs. Verfahren für geschützte Mitarbeiter

In der Praxis: Lohnt sich vielleicht eher eine/mehrere Aufhebung/en? Wer geht bald in 

Rente? Wer wäre bereit, als Freiberufler mitzuwirken? 



Kündigung von mehr als 10 Mitarbeitern:

• Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern (Vorsicht Subunternehmer): Information und Anhörung der 

Personalvertretung – kein Sozialplan 

 Begleitmaßnahmen + CSP / Congé de reclassement

 Keine Vorgespräche mit den Mitarbeitern sofern Personalvertreter tatsächlich gewählt und anwesend

 Information der Arbeitsaufsichtsbehörde

 + ggfs. Verfahren für geschützte Mitarbeiter

• Unternehmen mit 50 Mitarbeitern oder mehr (Vorsicht Subunternehmer): 

 Mind. 2 bzw. 3 Versammlungen mit Comité social et économique, bzw. mehr, wenn der Betriebsrat 

einen Steuerberater beauftragt

 Begleitmaßnahmen + CSP / Congé de reclassement

 Keine Vorgespräche mit den Mitarbeitern

 Sozialplan: Portail PSE-RCC

 Betriebsvereinbarung oder « einseitiges Dokument »

 + ggfs. Verfahren für geschützte Mitarbeiter



Beendigung oder Anpassung der Verträge 

Ihrer französischen Tochtergesellschaft

Vertragsrecht



Vorüberlegungen

 Bestehendes Vertragsverhältnis zwischen zwei frz. Unternehmen

 Anwendung des frz. Rechts / Wettbewerbsrechts



Welche Möglichkeiten zur Beendigung von Verträgen gibt es? 

• Einvernehmliche Vertragsaufhebung

• Außerordentliche Kündigung (fristlos) 

• Ordentliche Kündigung (mit Frist)

• Gerichtliche Vertragsaufhebung

Beendigung von Verträgen



Beendigung von Verträgen

• Einvernehmliche Vertragsaufhebung

• Aufhebungsvertrag

• Außerordentliche (fristlose) Kündigung

Gestützt auf die gesetzliche Regelung des Art. 1226 C. civ.

• Pflichtverletzung von ausreichender Schwere erforderlich

• Abmahnung erforderlich (inkl. Fristsetzung, Androhung der Kündigung), Ausnahme: Eilbedürftigkeit

• Schriftliche Kündigung mit Angabe der Kündigungsgründe wichtig!

Mit vertraglicher Kündigungsklausel

• Vertragliche Erweiterung der Kündigungsgründe (Art. 1225 CC)

• Die zur Kündigung berechtigenden Pflichtverletzungen müssen im Vertrag genannt und präzise 

beschrieben werden

• Erfordernis der Abmahnung kann vertraglich abbedungen werden



Beendigung von Verträgen

Ordentliche Kündigung (mit Frist)

Befristete Verträge

vorzeitige, ordentliche Kündigung ist grundsätzlich unzulässig (Art. 1212 C. civ.)

Unbefristete Verträge

Kündigungsfrist beachten ! 

• Vertraglich vereinbarte Frist (siehe Kündigungsklausel)

• gesetzliche vorgesehene Frist (z. B. bei Handelvertreterverträgen)

• Ansonsten: Angemessene Kündigungsfrist

 Grundsatz in Art. 1211 C. civ. (keine Kündigung zur Unzeit)

 Sonderregelung in Art. L.442-1 II C. com. (Rupture Brutale) 

dazu im Einzelnen später



Beendigung von Verträgen

Gerichtliche Vertragsaufhebung

• Wegen erheblicher Pflichtverletzung des Vertragspartners (Art. 1224, 1227 C. civ.)

• Wegen höherer Gewalt (force majeure, Art. 1218 C. civ.)

Voraussetzungen : 

• Ein vom Schuldner nicht beherrschbares Ereignis…

= Ein externes Ereignis, außerhalb des Machtbereichs des Schuldners

• …zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht vorhersehbar…

• …und unabwendbar.

= Nachweis, dass das Ereignis nicht durch geeignete Maßnahmen vermieden werden konnte

= Unmöglichkeit der Vertragserfüllung

• Wegen Störung der Geschäftsgrundlage (imprévision, Art. 1195 C. civ.)



Beendigung von Verträgen

Gerichtliche Vertragsaufhebung (Fortsetzung)

• Wegen Störung der Geschäftsgrundlage (imprévision, Art. 1195 C. civ.)

Voraussetzungen : 

• Unvorhersehbare Änderung von zugrunde gelegten Umständen

• Die Erbringung der Leistung wird unzumutbar teuer

• Keine Risikoübernahme durch den Schuldner

• Enge Auslegung durch die Rechtsprechung

z. B. Rohstoffpreiserhöhungen zwischen 4 % und 16 % sowie ein Rückgang der Bruttomarge um 58 % z. B. 

nicht ausreichend.

• Primär Anspruch auf Neuverhandlung des Vertrags

• Nur bei Scheitern der Verhandlung kann gerichtliche Vertragsanpassung oder 

Vertragsaufhebung beantragt werden

• Der Vertrag muss während der Verhandlungen weiter erfüllt werden



Anpassung von Verträgen

Grundsatz: Einseitige Änderung von Verträgen sind nicht möglich

• Stundung von Forderungen

• durch den Gläubiger (freiwillig!)

• durch ein Gericht (Art. 1343-5 c.civ.)

• Vereinbarung von Ratenzahlung

• Preisanpassung

• Aufgrund einer vertraglichen Preisanpassungsklausel

• Durch Verhandlungen

• Durch einseitige Neufestsetzung

• Gerichtliche Vertragsanpassung 

 Anpassung wegen höherer Gewalt (force majeure, Art. 1218 C. civ.)

 Anpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage (imprévision, Art. 1195 C. civ.)

• Nach erfolgter Kündigung (Änderungskündigung)



Haftungsrisiken bei Kündigung / Anpassung

Schadensersatzpflicht wegen Vertragsbruchs / Nichterfüllung

• Beweislast für das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen der Kündigung liegt 

beim Erklärenden

• Die Kündigung ohne ausreichenden Grund bzw. die Nichterfüllung des Vertrages sind 

Pflichtverletzungen, die zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichten

Gerichtliche Anordnung der Vertragserfüllung

• Klage auf Vertragserfüllung

• Antrag im einstweiligen Rechtsschutz auf vorläufige Vertragsfortführung 



Haftungsrisiken bei Kündigung / Anpassung

Haftung wegen plötzlichen Abbruchs einer gefestigten Geschäftsbeziehung 

(Rupture Brutale, Art. L.442-1 II C. com.)

• Weiter Anwendungsbereich der Vorschrift

• Begriff der Geschäftsbeziehung

 Lieferung oder Dienstleistung 

 Mit/ohne schriftlichen Vertrag

• Wann ist eine Geschäftsbeziehung gefestigt?

 Gewisse Dauerhaftigkeit erforderlich (Umstände des Einzelfalls)

• Was versteht man unter Abbruch? 

 Ordentliche Kündigung

 Außerordentliche Kündigung ohne ausreichenden Grund

 Nichtfortsetzung nach „Kettenbefristung“

 Erhebliche Reduzierung des Geschäftsvolumens

 Einseitige Verschlechterung der Geschäftskonditionen 



Haftungsrisiken bei Kündigung / Anpassung

Welche Kündigungs-/Auslauffrist ist zu beachten? 

• Frist kann durch Kollektivvereinbarung (branchenweit) festgelegt sein

• Richtet sich ansonsten nach der Gesamtdauer der Geschäftsbeziehung, maximal 

jedoch 18 Monate

• Berücksichtigung weiterer Umstände der Geschäftsbeziehung

(Grad der Abhängigkeit, Branchenüblichkeit, voraussichtliche Dauer der 

Umorientierung, getätigte Investitionen)

• Daumenregel: Ca. 1 Monat pro Jahr der Zusammenarbeit
Bsp.: Beziehung von 10 Jahren: Auslauffrist 10 bis 12 Monate, je nach den Umständen des Einzelfalls

• Während der Auslauffrist muss der Vertrag normal erfüllt werden



Haftungsrisiken bei Kündigung / Anpassung

Rechtfertigungsgründe

• Schwerwiegende Vertragsverletzung der anderen Partei

• Höhere Gewalt

Sanktionen 

• Schadensersatz

• Theoretischer, entgangener Gewinn

• Weitere Schäden wie z.B. nicht amortisierte Investitionen, Rufschädigung

• Reduzierung bei Mitverschulden, insbesondere bei „selbstverschuldeter wirtschaftlicher 

Abhängigkeit“

• Bußgeld

• 5 Mio. EUR

• Das Dreifache der vom Verletzer gezogenen wirtschaftlichen Vorteile

• 5% des in Frankreich erzielten Nettoumsatzes im vorhergehenden Geschäftsjahr

• Veröffentlichung der Verurteilung



Lösungsansätze / Empfehlungen

• Möglichst aus wichtigem Grund kündigen (nach Abmahnung)

• Bei ordentlicher Kündigung angemessene Kündigungsfrist einhalten

• Ggfls. Verhandlung über Auslauffrist 

• Dauer der Weiterbelieferung zum alten Preis

• Übernahme der Belieferung durch ein anderes Konzernunternehmen

• Nachträgliche Verlängerung der Frist schließt die Haftung nicht aus (verringert aber den Schaden)

• Kündigungen immer schriftlich per Einschreiben / Rückschein versenden 

• Vorbeugende Vertragsgestaltung 

• Preisrevisionsklauseln

• Klauseln zur höheren Gewalt 

• Klauseln zur Störung der Geschäftsgrundlage (Hardship-Klausel)

• Neuverhandlung im Rahmen eines präventiven Verfahrens (Vorinsolvenzverfahren)



Krisenprävention

aus Sicht eines Interimsgeschäftsführers

Retour d‘expérience: Dominique Cherpin



EXTERNE BERATER

LEUTE DIE VOR ORT ALLES UMSETZEN

TESTIMONIALS



INTERIM MANAGER – PART TIME GF

2020-2023:  6 Mandate in Frankreich und 2 in Deutschland

Deutsche Gruppe mit einer 
Tochtergesellschaft in der Nähe von 

Paris 

Begleitung bei einer Restrukturierung 
(PSE)

Heute GF in Part time

Deutsche Gruppe mit einer 
Tochtergesellschaft im Süden 

Frankreich

Begleitung bei einem 
Insolvenzverfahren

Deutsche Gruppe mit einer 
Tochtergesellschaft in der Nähe von 

Lyon 

Begleitung bei allen Beziehungen mit 
den franz. Behörden 

Heute als Part Time GF

Deutsche Gruppe mit einer 
Tochtergesellschaft

 in Paris

Begleitung bei einer ordentlichen 
Schließung 

Deutsche Gruppe mit einer 
Tochtergesellschaft

 in der Nähe von Chambery

Nach einer Organisationskrise, 
Sicherung der 

Unternehmensinteressen. 

Heute GF in Part Time

Deutsche Gruppe mit einer 
Tochtergesellschaft

 in Paris

Begleitung bei einem 
Insolvenzverfahren



DEUTSCHE 

TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN FRANKREICH

Chambre de commerce francaise en Allemagne

Circa 3.000 die direkt 250.000 
Mitarbeiter in Frankreich 
beschäftigen

20 deutsche Tochtergesellschaften  
beschäftigen mehr als 1.000 
Mitarbeiter



2. Kundenberatung-Betreuung

3. Lagerung-Logistik

4. Hestellung-
Produktion

6. R&D

5. Konzeption

1. Marketing - Vertrieb

TOCHTERGESELLSCHAFTEN



WARUM HAT MAN EINE TOCHTERGESELLSCHAFT

IN FRANKREICH GEGRÜNDET?

1. Strukturierung der Strategie in Frankreich

2. Nachweis gegenüber Dritten (Aktionäre - Lieferanten - Banken - Mitarbeiter - Kunden), 

dass die französische Strategie umgesetzt wird

3. Gute/bessere Mitarbeiter in Frankreich finden 

4. Annäherung an den franz. Markt und Kunden

5. Bessere Sichtbarkeit z.B. für Ausschreibungen 

6. Von lokalen Mechanismen eventuell profitieren (Kurzarbeit)

7. Begrenzung der Risiken und Erhalt der Kontrolle über die franz. Kunden

8. Optimierung der steuerlichen und sozialen Situation

9. Einbindung der Manager in das Kapital der Tochtergesellschaft



GRÜNDUNG ENTWICKLUNG ERFOLG SCHWIERIGKEITEN SCHLIESSUNG

ENTWICKLUNG DER TOCHTERGESELLSCHAFT



Harmonisches 

Kontinuum

Tochtergesellschaft

Deutsche 
Muttergesellschaft 

 

GF

BEZIEHUNG ZWISCHEN MUTTER UND TOCHTER

BEI GRÜNDUNG UND ENTWICKLUNG

GRÜNDUNG ENTWICKLUNG

INVESTITION INVESTITION

TRENNUNG der INTERESSE

VEREINBARUNGEN (Umsätze - Marge)



Harmonisches Kontinuum

VERSUS

Rebellische Selbstständigkeit

Tochtergesellschaft

Deutsche 
Muttergesellschaft 

 

GF

BEZIEHUNG ZWISCHEN MUTTER UND TOCHTER

BEIM ERFOLG

RENDITE

VEREINBARUNG

VERTRAUEN IST GUT KONTROLLE IST BESSER



ORGANISATION DER TOCHTERFIRMA



Tochtergesellschaft

BEZIEHUNG ZWISCHEN MUTTER UND TOCHTER

IN DER KRISE

SCHWIERIGKEITEN

UNTERSTÜTZUNG

PATRONATSERKLÄRUNG

KREDITE
Tochtergesellschaft

Tochtergesellschaft

Deutsche 
Muttergesellschaft 

 

GF



ORGANISATION DER TOCHTERFIRMA



PRODUKTION

VERTRIEB

EINKAUF

MARKETING

PERSONALABTEILUNG

FINANZABTEILUNG 

BUCHHALTUNG

EDV

INNOVATION

KOMMUNIKATION



PRODUKTION

VERTRIEB

EINKAUF

MARKETING

PERSONALABTEILUNG

FINANZABTEILUNG 

BUCHHALTUNG

EDV

INNOVATION

KOMMUNIKATION



Tochtergesellschaft

BEZIEHUNG ZWISCHEN MUTTER UND TOCHTER

IN DER KRISE

Deutsche 
Muttergesellschaft 

 

GF

Tochtergesellschaft

KOSTEN

RISIKEN

HAFTUNG / FINANZIERUNG

DAUER

1. UM/RESTRUKTURIERUNG 

2. VERKAUF (ASSETS)

3. SCHLIESSUNG 

• Einfahre Schliessung

• Insolvenz  (nicht Überschuldung 
aber Zahlung Unfähigkeit ) 
Innerhalb 45 Tage

 



EXTERNE BERATER (STEUERBERATRE/ 
ANWÄLTE) GESCHÄFTSFÜHRER

KUNDEN

LIEFERANTEN

TEAMS / CSE BEHÖRDEN

KRISENMANAGEMENT

KOORDINATION



WARUM EIN INTERIM ODER TEILZEIT -MANAGER EINSETZEN

SCHLIESSUNG: Wenn der GF, der das Unternehmen in Frankreich gegründet/aufgebaut hat, es nicht 

schließen möchte

RESTRUKTURIERUNG: Wenn der (deutsche) GF der Tochtergesellschaft, die französische Sprache nicht 

perfekt spricht und daher nicht in der Lage ist, ein Verfahren in Frankreich zu führen

VERTRAUEN: Wenn der französische GF nicht mehr das Vertrauen der deutschen Aktionäre hat... oder 

nicht über ausreichende Erfahrung verfügt, um das Verfahren umzusetzen

KÜNDIGUNG:

• Wenn die französische GF auch dem Entlassungsverfahren unterworfen ist

• Falls  die französische GF vor Abschluss des Verfahrens zurücktritt 

  



Verkauf oder Schließung der 

Tochtergesellschaft in bonis

Gesellschaftsrecht / M&A



Vor- / Nachteile

• Kaufpreis statt Kosten?

• Vermeidung negativer Marktwahrnehmung

• Steuerung des Prozesses

• Chance für den Erhalt der Arbeitsplätze

• Abfluss von Know-how und Assets an die Konkurrenz?

Verkauf der Tochtergesellschaft



Schließung (liquidation) der Tochtergesellschaft

Wann ist eine Schließung im Vergleich zur Insolvenz sinnvoll?

• Finanzmittel zur Begleichung aller Verbindlichkeiten verfügbar

• Geordneter Rückzug aus französischem Markt oder Umstellung auf deutsche 

Muttergesellschaft

• Bestimmte Assets der Tochtergesellschaft sind wichtig, Autonomieverlust durch 

Insolvenzverfahren kommt nicht in Betracht

• Vermeidung von Haftungsrisiken in der Insolvenz

• Es soll schnell gehen da Tochter hohe laufende Kosten produziert (Dauer des 

gesellschaftsrechtlichen Schließungsprozesses in Frankreich oft nur ca. 1-2 Monate, kein 

Sperrjahr wie in Deutschland – aber Achtung arbeitsrechtliche Kündigungsfristen!)



Ad-hoc-Verwalter, Schlichtungs- und 

Rettungsverfahren als taugliche 

Instrumente zur Restrukturierung? 

Insolvenzrecht



Verfahren zur Insolvenzprävention

Mandat ad hoc | Conciliation | Sauvegarde



• Gerichtliche Bestellung eines Sonderbeauftragten

• nur auf Antrag der Geschäftsführung des Unternehmens

• zur Behebung einer tatsächlichen, wirtschaftlichen oder juristischen Problematik

• Vorbereitung Prepack-Verkauf des Unternehmens oder Sanierungsplan

• Keine Aussetzung der Einzelzwangsvollstreckung

• Keine Erleichterungen bei Kündigungen, kein Insolvenzausfallgeld

Mandat ad hoc – Bestellung eines Sonderbeauftragten



Conciliation - Schlichtungsverfahren

• bei bestehenden oder bevorstehenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 

Gesellschaft

• Verhandlungen zum Erzielen eines Vergleichs mit einzelnen oder allen Gläubigern oder 

Vertragspartnern oder Vorbereitung eines Sanierungsplans

• unter der Leitung eines vom Gericht bestellten conciliateurs

• im Normalfall vor Eintritt der Zahlungseinstellung, aber der Geschäftsführer darf einen 

Schlichtungsantrag innerhalb einer Frist von 45 Tagen nach Eintritt der Zahlungseinstellung 

stellen

• freiwilliges und idR streng vertrauliches Verfahren ohne „Entmachtung“ der Geschäftsführung, aber 

recht kostenintensiv

• Vergleich bedarf der Zustimmung aller Beteiligten

• Dauer: 4 Monate



• „Insolvenzverfahren“ vor Eintritt der Zahlungseinstellung ausschließlich auf Antrag der 

Geschäftsführung

• Öffentliches Verfahren, Ernennung eines Insolvenzverwalters durch das Gericht 

(„mandataire judiciaire“)

• Erarbeitung eines Rettungsplans unter Beteiligung aller Gläubiger, weitreichende Bindung 

durch den Rettungsplan für viele Jahre, ggf. Veräußerung defizitärer Unternehmensteile

• Forderungsanmeldungsverfahren, Überwachungsphase von 6-18 Monaten

• Verbot der Einzelzwangsvollstreckung

Sauvegarde - Rettungsverfahren



• Insolvenzantragspflicht der Geschäftsführung spätestens 45 Tage nach 

Zahlungsunfähigkeit

• Überschuldung ist in Frankreich kein Insolvenzgrund

• Antrag auch durch Gläubiger oder Staatsanwaltschaft möglich

 Sanierungsverfahren (redressement judiciaire)

 Abwicklung (liquidation judiciaire)

Insolvenzverfahren



Vor- und Nachteile der Insolvenzverfahren: Redressement / Liquidation

• Insolvenzverwalter (mandataire / administrateur / liquidateur judiciaire) übernehmen die 
Leitung des Verfahrens

• Frz. Insolvenzkasse AGS übernimmt Lohn und Abfindungen für Mitarbeiter in bestimmten 
Grenzen

• Haftungsrisiken für Muttergesellschaft und Geschäftsführung

• Imageschaden und Autonomieverlust

• Risiko des Verlustes wesentlicher Assets / Unternehmen kann jederzeit veräußert werden

• Gefahr der Anfechtung von Rechtsgeschäften

• Schuldenbereinigungsplan kann eine Dauer von bis zu 10 Jahren haben



Redressement judiciaire - Sanierungsverfahren

• Beobachtungsphase: 6 – 12 Monate, Fortführung der Unternehmenstätigkeit

• Die bisherige Geschäftsleitung wird von der Führung der Geschäfte ganz oder 

teilweise ausgeschlossen (assistance / représentation)

• Zahlungsverbot für Altverbindlichkeiten, Verbot der Einzelvollstreckung

• Forderungsanmeldungen

• Dann Entscheidung über Zukunft des Unternehmens:

 Weiterführung / gerichtl. Sanierungsplan / Restrukturierung

 Verkauf (Plan de cession)

 Liquidation judiciaire



Liquidation judiciaire – Abwicklung des Unternehmens

• Wenn von Anfang an keine Fortführungschance mehr besteht oder die Beobachtung

während des redressement judiciaire gezeigt hat, dass eine solche nicht besteht

• Verkauf des Unternehmens oder seiner Assets 

• Sofortige Kündigung aller Mitarbeiter unter erleichterten Bedingungen wenn nicht

Übernahme

• Forderungsanmeldung, Erstellung einer Insolvenztabelle

• Minimale Quote für die Gläubiger



« Plan de cession » – Verkauf aus der Insolvenz

• Ggf. nur eines Teils des Unternehmens / nur eines Teils der Beschäftigten

• An Dritte, d. h.

• Nicht Gesellschafter mit hoher Beteiligung

• Nicht Geschäftsführer – evtl. ehem. Geschäftsführer?

• Konkurrenz um das bessere Angebot

• Übernahme von mehr Mitarbeitern

• Übernahme von mehr Tätigkeitsbereichen



Besonderheit: « Prepack Cession » 

• Zunächst gütliches Vorverfahren (Ad hoc-Verwalter oder Schlichtung).

• Im Rahmen dieses Vorverfahrens wird der Verkauf des Unternehmens 

vorbereitet und mit potentiellen Käufern verhandelt.

• Kurz vor Verkauf wird Insolvenz eröffnet und unmittelbar darauf das 

Unternehmen verkauft.



Vorteile des « Prepack »

• Kaufpreis häufig höher als bei ungeordnetem Verkauf während eines Insolvenzverfahrens

• Vertraulichkeit der Verhandlungen

• Erhebliche Zeitersparnis

• Wunschkandidat kann das Unternehmen erwerben

• Erwerber kann sich auf Übernahme einer bestimmten Mitarbeiteranzahl / bestimmter 

Assets beschränken („Cherry Picking“)

• Abwicklung der nicht übernommenen Unternehmensteile übernimmt Insolvenzverwalter 

unter Unterstützung durch die AGS



Haftungsrisiken

für Geschäftsführer | für Muttergesellschaft



Haftungsrisiken des Geschäftsführers

Satzungsmäßiger oder faktischer GF, Achtung: auch Muttergesellschaft kann nach 
französischem Recht faktischer GF sein!

• Insolvenzverschleppung (Verspätete Stellung Insolvenzantrag)

• Haftung für Zahlungen nach Insolvenzreife: responsabilité pour insuffisance d’actifs

• Geschäftsführungsfehler : Herbeiführung der Unternehmenskrise oder mangelnde
Prävention

• Betrug und Bankrott (Strafrecht!)



Haftungsrisiken der Muttergesellschaft

… sind nach französischem Recht deutlich höher als nach deutschem Recht!

• Haftung der Muttergesellschaft als faktische Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft

• Haftung wegen Herbeiführung der Insolvenz (« existenzvernichtender Eingriff »)

• Haftung der Muttergesellschaft für Kosten der Trennung von Mitarbeitern wegen

Mitarbeitgebereigenschaft

• Ausweitung des Insolvenzverfahrens auf andere Gruppengesellschaften

• Anfechtung von Rechtshandlungen zugunsten der Muttergesellschaft vor der Krise

(période suspecte)



Haftung der Muttergesellschaft



Haftung für Kündigungsentschädigungen wegen Mitarbeitgeberschaft

Das Risiko der Mitarbeitgeberschaft: Haftung der deutschen Muttergesellschaft

Jungheinrich-Rechtsprechung

Cour de cassation, chambre sociale, 18. Januar 2011 

2 Hauptaspekte: 

• Haftung der Muttergesellschaft gegenüber den Mitarbeitern

• Wesentliche Einschränkung der Möglichkeiten, eine betriebsbedingte Kündigung zu begründen



Allerdings

Seit 2014 scheint der Kassationshof seine sehr kritisierte Rechtsprechung einzuschränken und entschied, dass

• Co-Emploi einer «Vermischung von Interessen, Aktivitäten und Unternehmensführung (…) und somit eine 

Einmischung in der wirtschaftlichen und sozialen Unternehmensführung (…) » erfordert (Molex Entscheidung)

• es eine Einmischung in die finanziellen und sozialen Abläufe der Tochtergesellschaft geben muss um Co-Emploi 

darzustellen 

• es kein Co-Emploi geben kann wenn Tochtergesellschaft Entscheidungsbefugnisse im Bereich der 

Rechnungsführung, der Personalverwaltung nichtleitender Angestellter, der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften 

und der Produktionsabläufe behält 

• es einen vollständigen Verlust der Handlungsautonomie der betroffenen (Tochter-)Gesellschaft bedarf, um Co-Emploi 

darzustellen. 

Fazit: Risiko einer Haftung der deutschen Muttergesellschaft im Rahmen der Restrukturierung ihrer französischen 

Tochtergesellschaft sinkt weiterhin deutlich – existiert aber noch 

Gleichwohl bleiben Risiken, etwa aus dem Deliktsrecht, die bei der Planung einer Restrukturierung oder Insolvenz der 

französischen Tochtergesellschaft berücksichtigt werden müssen.

Konkret empfohlen: E-Mail-Format, Unterschriften, keine ScheinGF in Frankreich, Handlungsautonomie (auch für

Finanzen & HR)



Gordian Deger
Béatrice-Anne Kintzinger
Christine Beneke
Dominique Cherpin

Konrad-Adenauer-Ufer 71
50668 Köln
+49 221 139 9696 0

www.qivive.com

kintzinger@qivive.com 
beneke@qivive.com 
deger@qivive.com

cherpin@villafrance.com
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